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B. Kirchgemeindeversammlung Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach vom Montag, 1. Dezember 2025 

Eröffnung 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Präsident Werner Benz begrüsst alle Anwesenden. Besonders begrüsst wird Peter Widmer, Mitglied 
der Bezirkskirchenpflege und Simon Dietrich von Dietrich Treuhand AG. Die Presse ist nicht anwesend. 

Die Einladung erfolgte rechtzeitig mit der Traktandenliste vom 30.10.2025 und 14.11.2025 im Glattaler 
und ein Auszug des Budgets im lokal Nr. 20 vom 31.10.2025 sowie auf der Webseite der Kirchgemeinde. 
Die Aktenauflage erfolgte termingerecht im Sekretariat. 

Nach §17 des Gemeindegesetzes ist keine Anfrage innerhalb der ausgeschriebenen Frist eingetroffen. 

Das Stimmenregister konnte im Stadthaus Dübendorf beim Einwohneramt und der Einwohnerkontrolle 
Schwerzenbach eingesehen werden. 

Anpassungen der Geschäftsliste werden keine gewünscht. 

Geschäfte 

26 1.03.01 Allgemeines 

Wahl der Stimmenzähler 

Vorgeschlagen und gewählt sind: 
Oliver Pierson, Osterstrasse 38 
8600 Dübendorf 
und 
Heinrich Küntzel, Sunnhaldenstr. 22b 
8600 Dübendorf 

Die Kontrollzählung zu Beginn der Versammlung ergibt die Anwesenheit von 46 Personen, da-
von sind 4 Personen nicht stimmberechtigt. Dies ergibt total 42 Stimmberechtige Personen. 

27 1.03.02 Protokoll 

Abnahme Protokoll KGV 23.06.2025 

Aus rechtlicher Sicht gilt die bisherige Handhabung nicht mehr. Es gilt der Grundsatz, dass ein 
Organ (z.B. KGV) sein Protokoll an der nächsten Sitzung oder Versammlung selbst abnimmt. 
Durch einen speziellen Beschluss kann die Protokollabnahme auch an die KPF delegiert wer-
den. 
Das Protokoll der KGV vom 23.06.2025 wird ohne Bemerkungen abgenommen. 

28 2.04.04 Voranschlag 2026 

Voranschlag 2026 der Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach 

Antrag 

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen: 

Der Voranschlag wird mit einem Ertrag von CHF 5'470'618.00 und einem Aufwand von 
CHF 5'114'268.00 sowie einem Ertragsüberschuss von CHF 356'350.00 zuhanden des Eigen-
kapitals genehmigt. 

Weisung 
Erläuterungen durch Gaby Hüppi, Ressort Finanzen 
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B. Kirchgemeindeversammlung Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach vom Montag, 1. Dezember 2025 

a. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung: 

Die Finanzen der Kirchgemeinde stehen zurzeit auf einem soliden Fundament. Das stetige 

Wachstum der Gemeinden und die grosse Abnahme der Mitgliederzahl beschäftigen uns wei-

ter. Dies wird auch in den kommenden Jahren eine der grossen Herausforderungen für die 

Kirchgemeinde sein. 

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Ge-

meindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten) 

Die Kirchgemeinde kann alle ihre Verpflichtungen selbst wahrnehmen. 

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres 

Personalaufwand 
Die gemeindeeigene Pfarrstelle und die Hausdienststelle von 30 %befristetet für ein Jahr, wer-

den Mitte Jahr beendet. Die Pfarrwahlkommission ist im Einsatz bis zur Einsetzung der neuen 

Pfarrpersonen; dies ergibt weniger Aufwand an Personalkosten. 

Sachaufwand 
Der Sachaufwand fällt tiefer aus. Am Kirchgemeindehaus ReZ werden nur die nötigsten Unter-

haltsarbeiten ausgeführt, während bei den übrigen Gebäuden der gewohnte Unterhalt weiter-

geführt wird. Bei den Liegenschaften gibt es sonst keine dringenden Arbeiten, welche zwin-

gend gemacht werden müssen. Der Umbau vom ReZ gibt für alle viel zu tun, darum werden 

andere Arbeiten zurückgestellt. Die Renovation der Pfarrwohnung Schwerzenbach steht in-

folge Pensionierung der Pfarrerin an. 

Investitionen 
Für die Planung der neuen Energieträger und die dazugehörende Sanierung des Kirchgemein-

dehauses werden CHF 300'000.00 in die Investitionsrechnung aufgenommen. Dies, damit an-

schliessend die Urnenabstimmung im 2026 oder 2027 durchgeführt werden kann. Die Pfarr-

wohnung in Schwerzenbach wird renoviert dafür sind CHF 65'000.00 vorgesehen. 

Ertrag 
Die Gemeinden Dübendorf und Schwerzenbach haben die Steuereinnahmen etwas höher bud-

getiert als im Vorjahr. Die Mieteinnahmen der Casinostrasse sind gleichbleibend. Das Budget 

2026 schliesst mit einem positiven Ergebnis von CHF 356'350.00 ab. 

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss 

Der Steuerfuss ist mit 11 %festgelegt, gleich wie im Vorjahr. 

Beschlussfassung der Kirchenpflege 
Die Kirchenpflege genehmigte an der Sitzung vom Montag, 25. August 2025 den vorliegenden 

Voranschlag 2026 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 356'350.00 zuhanden des Eigenka-

pitals. 

Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme der Vorlage. 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
Die RPK stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die fi-

nanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushalts-

gleichgewicht sind eingehalten. Die RPK beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das 

Budget 2026 entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen. 

Fragen 
keine 

~~ ~i~"~~ 
40 ~" 

~l i~ ~ _ ' ~." ~ 
~. 



B. Kirchgemeindeversammlung Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach vom Montag, 1. Dezember 2025 

Abstimmung 

Der Voranschlag 2026 wird mit einem Ertrag von CHF 5'470'618.00 und einem Aufwand von 

CHF 5'714'268.00 sowie einem Ertragsüberschuss von CHF 356'350.00 zuhanden des Eigen-

kapitals einstimmig angenommen, mit keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme. 

29 2.04.04 Voranschlag 2026 

Festsetzung des Steuerfusses 2026 der Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach 

Antrag 

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen: 

Der Steuerfuss wird für das Jahr 2026 erneut auf 11 %festgelegt. 

Weisung 

Bei einem Steuerfuss von 11 %ergibt sich ein budgetierter Ertrag von CHF CHF 5'470'618.00 

und ein Aufwand von CHF 5'114'268.00. 

Die interne Verzinsung wird auf 0 %festgelegt. 

Die Kirchenpflege empfiehlt die Annahme des Steuerfusses. 

Fragen 
keine 

Abstimmung 
Dem Steuerfuss von 11 %wird einstimmig, mit keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme, 

zugestimmt. 

Abschluss 

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen, womit der Präsident Werner Benz zum Schluss der Kirchge-

meindeversammlung kommt. Informationen aus der Kirchenpflege folgen nach der offiziellen Ver-

sammlung. 

Gegen diese Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung kann wegen Verletzung von Vorschriften 

über die politischen Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerech-

net, schriftlich Rekurs bei der Bezirkskirchenpflege Uster, c/o Melchior Volz, Vice Präsident, Eglishölzli-

weg 38, 8600 Dübendorf, erhoben werden. 

Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz binnen 30 Tagen, 

von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde bei der Bezirkskirchenpflege Uster, c/o 

Melchior Volz, Vice Präsident, Eglishölzliweg 38, 8600 Dübendorf, erhoben werden. 

Begehren um Berichtigung des Protokolls sind binnen der nämlichen Frist, vom Beginn der Auflage an-

gerechnet, bei der Bezirkskirchenpflege Uster, c/o Melchior Volz, Vice Präsident, Eglishölzliweg 38, 

8600 Dübendorf, als Rekurs einzureichen. 

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Sie ist in 

genügender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die Vorinstanz beizulegen. Der angefochtene Be-

schluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu be-

zeichnen und soweit möglich beizulegen. Die Kosten des Beschwerde- und Protokollberichtigungsre-

kursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
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Kirchgemeindeversammlung Evang.-ref. Kirchgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach vom Montag, 1. Dezember 2025 

Nach Vergewisserung, dass keine Einwände weder gegen die Geschäftsführung noch gegen die 

Durchführung der Abstimmung gemacht werden, schliesst der Präsident um 19.55 Uhr die Versamm-

lung. 

Die R d Vollständigkeit des Protokolls bezeugen: 

berin: 

Stimmenzähler: 

~ ~~~~~ ~, 
Oliver Pierson 

Der Präsident: 
~~ ~ ~ 

\~ "~~ ~~~ 
Werner Benz 

~ , ~ 
Heinrich Küntzel 
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